Brief für Eltern erkrankter Kinder in Kindertagesstätten


Liebe Eltern,

leider kann Ihr Kind in den nächsten Tagen die Kindertagesstätte nicht besuchen, da es krank wurde und die Krankheitszeichen möglicherweise auf eine Infektion mit dem Neuen Influenzavirus („Schweinegrippe“) zurückzuführen sind. Bisher sind die Verläufe dieser Erkrankung meistens milde. Trotzdem muss ihr Kind zu Hause bleiben, um die übrigen Kinder und die Erzieher vor einer Ansteckung zu schützen.

Es liegt in Ihrem Ermessen in Abhängigkeit der Schwere des Krankheitsverlaufes zu entscheiden, ob Sie Ihr Kind Ihrem Haus-/Kinderarzt zur weiteren diagnostischen Abklärung vorstellen. Wenn Sie eine ärztliche Behandlung für notwendig erachten, weisen Sie bitte vorher den Arzt  telefonisch auf eine vermutete Infektion mit Neuer Influenza hin, damit entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen werden können. Der behandelnde Arzt entscheidet auf der Basis der Untersuchungs​befunde über die weiteren therapeutischen Maßnahmen!
Dieses Begleitschreiben soll Sie und Ihre Familie darüber informieren, wie Sie sich in den nächsten Tagen verhalten sollten, damit im Familien- und Freundeskreis das Ansteckungs​risiko so gering wie möglich gehalten wird.
Folgende Maßnahmen sollten Sie in der Familie beachten:
· Richtiges Händewaschen: Mehrmals täglich die Hände mit Seife oder Waschlotion für ca. 20-30 Sekunden waschen,  insbesondere auch zwischen den Fingern.
· Abstand halten: Auf enge Körperkontakte wie Umarmen, Küssen,  Schmusen,  Händeschütteln usw. verzichten.

· Hygienisches Husten und Niesen: Beim Husten und Niesen von anderen Personen Abstand halten und ein Papiertaschentuch vor Mund und Nase halten, das anschließend in den Abfall entsorgt wird. Anschließend die Hände aller beteiligten Personen waschen. 
· Nicht das Besteck, Trinkgefäße oder Geschirr mit anderen teilen während der Krankheitsphase.
· Möglichst Abstand zu anderen Personen /Familienmitgliedern halten. Wenn räumlich möglich: Schlafen und Aufenthalt in räumlicher Trennung des kranken Kindes zu Nicht-Erkrankten.
·  Räume 3-4 Mal täglich intensiv lüften( ca.10 Minuten). Dadurch wird die Zahl der  Viren in der Luft reduziert und die Mund-/Nasenschleimhäute vor Austrocknung geschützt.
Insbesondere müssen Babys, Kleinkinder, Schwangere und Personen mit chronischen Krankheiten (z.B. Asthma) vor einer Ansteckung geschützt werden!
Ihr Kind darf vom Zeitpunkt des Beginns der ersten Krankheitsanzeichen an mindestens 10 Tage die Kindertagesstätte nicht besuchen. Außer zum Arztbesuch sollte das Kind in dieser Zeit die Wohnung oder das Haus nicht verlassen und keine Besuche empfangen.

Eltern und Geschwister des erkrankten Kindes gelten als sogenannte „enge“ Kontaktpersonen. Solange sie keinen typischen Symptomenkomplex einer Neuen Influenza aufweisen, können sie Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen oder Arbeitsstellen weiter besuchen. Wenn typische Krankheitszeichen auftreten, sollten keine Gemeinschaftseinrichtungen mehr besucht werden und nach persönlicher Ermessenslage in Abhängigkeit der Schwere der Erkrankung entschieden werden, ob zusätzlich noch Ihr Haus- oder Kinderarzt aufgesucht wird. 
Ihr Kindertagesstättenteam
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